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Geschäftszahl 
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Rechtssatz 

Bei einem Antrag auf Erteilung eines Aufenthaltstitels nach § 55 AsylG 2005 handelt es sich um einen 
der im 7. Hauptstück des AsylG 2005 geregelten "Aufenthaltstitel aus berücksichtigungswürdigen 
Gründen". Für jenen nach § 55 AsylG 2005 ist jedenfalls Voraussetzung, dass dessen Erteilung gemäß § 9 
Abs. 2 BFA-VG 2014 zur Aufrechterhaltung des Privat- und Familienlebens im Sinne des Art. 8 MRK 
geboten ist. 
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